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Die Stadtverordnetenversammlung
  
Tagesordnung I Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 17. November 2016

Antrags-Nr. 16-F-11-0001

Bürgerfreundlicher Plakatwahlkampf in Wiesbaden!
- Antrag der Stadtverordnetenfraktion Freie Wähler/Bürgerliste Wiesbaden vom 06.07.2016 -

Vor wenigen Wochen war in Wiesbaden der Wahlkampf mal wieder allgegenwärtig. Im Vorfeld 
(und auch stellenweise noch sehr lange im Nachgang) der Kommunalwahlen konnte man wieder 
die Stadt Wiesbaden vor lauter Plakate kaum sehen. Unzählige Flächen, Bäume, Zäune, Laternen 
usw. wurden genutzt, um die unüberschaubare Masse an Wahlkampfplakaten zu positionieren. Um 
dieser unübersichtlichen Materialschlacht auf Kosten der Umwelt und des Stadtbilds wieder Herr 
zu werden, müssen die Richtlinien der Plakatierung endlich entsprechend geändert und angepasst 
werden.

Eine Initiative zu einer Einigung unter den Parteien und die Novellierung der Richtlinien Anfang 
2015 brachten keine wesentlichen Ergebnisse.

Die Stadtverordnetenversammlung möge daher beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt, 
  
1. zeitnah ein Konzept für die Neuordnung der Wahlkampfplakatierung in der 
Landeshauptstadt Wiesbaden zu erarbeiten, welches bereits bis zur Bundestagswahl 2017 greift, 
um die Anzahl der Plakate im Stadtgebiet merklich einzudämmen. Mögliche Optionen wären z.B. 
stadteigene Plakattafeln, die an prominenten Stellen in der Stadt aufgestellt werden könnten. Die 
Bewirtschaftung der Tafeln könnte zentral durch die Stadt erfolgen. Als weitere Option könnte die 
WALL AG im Rahmen der Stadtmöblierung mit einbezogen werden.

2. bei der Konzeption werden neben den Vorschriften des § 5 Abs. 1 und 2 des 
Parteiengesetzes, für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen die etablierten Parteien nach der 
Eingruppierung des Bundeswahlleiters und für die Kommunalwahl, die im Stadtparlament 
vertretenen und zugelassenen Parteien und Wählergruppen im Konzept mit berücksichtigt. 
  
3. die Richtlinien der Stadt Wiesbaden „für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur 
Aufstellung von beweglichen Plakatständern und –tafeln sowie Transparenten der Parteien und 
Wählergemeinschaften in Wahlkampfzeiten“ werden bis zum Wahlkampf zur Bundestagswahl 
2017 entsprechend ergänzt, geändert oder ggf. ersetzt.

Beschluss Nr. 0437

Der Antrag wird zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss überwiesen.
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Dem Magistrat Wiesbaden,     .11.2016
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Herrn Vorsitzenden des 
Haupt- und Finanzausschusses
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Gabriel 
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,     .11.2016
-16 -

Dezernat VII
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Gerich
Oberbürgermeister
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